
 

 

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt  Nr. 05| 05. Februar 2016|  Seite 1 

Nr. 05| 05. Februar 2016  
www.mainz.de/amtsblatt 

 

Informationen und amtliche Bekanntmachungen 
der Landeshauptstadt Mainz 

  Rubriken 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 OB-Bürgersprechstunde Seite 1 
 Öffnungszeiten Fastnacht Seite 1 
 Müllabfuhr an Fastnacht Seite 1 
 Bebauungsplan Alte Mainzer Straße Seite 1f. 
 
Stellenausschreibungen 
 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Seite 3 
 Sachbearbeiter/-in Amt 51 Seite 3f. 
 Dipl.-Sozialarbeiter/-in; Dipl.-Sozial- 

pädagoge/-in Seite 4 
 Baukontrolleur/-in Seite 4 
 Sachbearbeiter/-in Amt 61 Seite 5 
 Schreibkraft mit sachbearbeitender 

Tätigkeit Seite 5 
 
Gremien 
 Seniorenbeirat Seite 6 
 Ausschuss für Frauenfragen Seite 6 
 Gemeinsame Sitzung Seite 6 
 Sozialausschuss Seite 7 
 Berufung Ersatzperson ObR Altstadt Seite 7 
 
Impressum Seite 7 

......................................................................... 

 

  Öffentliche Bekanntmachungen 
 
OB-Bürgersprechstunde 
im Mainzer Rathaus 
 
Mittwoch, 17. Februar 2016,  
16.30 bis 18.00 Uhr, 
Louisville-Zimmer 
Hierzu sind alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger herzlich 
eingeladen. 

......................................................................... 

 

Öffnungszeiten am Rosenmontag und 
Fastnachtsdienstag 

 
 
Die städtischen Ämter und Einrichtungen bleiben am Ro-
senmontag, 08. Februar 2016 und Fastnachtsdienstag, 09. 
Februar 2016 für den Publikumsverkehr geschlossen. 
 
Außerdem sind an den Tagen auch die Büros der Vorort-
friedhöfe, das Büro Hauptfriedhof sowie das Büro der Fried-
hofsverwaltung in der Industriestraße 70, nicht besetzt. Die 

Einstellung von Verstorbenen erfolgt auf dem Hauptfriedhof 
Mainz.  
Auch das UmweltInformationsZentrum in der Dominika-
nerstr. 2 ist an beiden Tagen geschlossen. 
 
Ausnahmen: 
 
Städtische Notdienste der Feuerwehr, des Amtes für Jugend 
und Familie, des Stadtplanungsamtes sowie des Verkehrs-
überwachungsamtes sind am Rosenmontag im Einsatz. 

......................................................................... 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Müllabfuhr in der Woche 

vom 08. Februar bis 13. Februar 2016 (Fastnachtswoche) 
 
In der Fastnachtswoche verschieben sich die Abfuhrtermine 
der Müllabfuhr in der Stadt Mainz um jeweils einen Tag zum 
Wochenende hin. Am Rosenmontag findet keine Hausmüll-
abfuhr statt. 
 
Der letzte Abfuhrtag ist demnach Samstag, der 13. Februar 
2016. 
Bei der Gelbe Sack-Sammlung findet keine Verschiebung statt, 
im Stadtteil Weisenau wird planmäßig am Montag, den 08. 
Februar entsorgt. 
Am Rosenmontag, den 08. Februar 2016, sind der Recycling-
hof Süd in der Emy-Roeder-Str. und das Entsorgungszentrum 
in Budenheim geschlossen. 

......................................................................... 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse über 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes und über 

die Durchführung der frühzeitigen  
Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 
03.02.2016 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) die Auf-
stellung des Bebauungsplanes 
 

"Alte Mainzer Straße (He 131)" 
 
beschlossen. 
 
Ebenfalls in der o. a. Sitzung hat der Stadtrat die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB zum Entwurf des o. a. Bebauungsplanes 
"He 131" beschlossen. 
 
Diese Beschlüsse werden bekannt gemacht. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB findet im Aushangverfahren statt. Sie dient 
der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, soweit solche für die Neugestaltung und 
Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Planung. Der Öffentlich-
keit ist die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gege-
ben. 
 
Der Entwurf des o. a. Bebauungsplanes "He 131" und seine 
Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
 

vom 16.02.2016 bis 02.03.2016 
 einschließlich 

 
bei der Stadtverwaltung Mainz, Stadtplanungsamt, Zitadelle, 
Bau A, Zimmer 206, "Am 87er Denkmal", 55131 Mainz, öf-
fentlich aus und können dort - außer feiertags - montags bis 
donnerstags von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 
08:30 Uhr bis 13:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinba-
rung unter der Telefonnummer 06131/12-3666 von jeder-
mann eingesehen werden. Nur hier besteht die Möglich-
keit der Planerörterung. 
 
Außerdem liegen der Entwurf des o. a. Bebauungsplanes 
"He 131" und seine Begründung - als zusätzlicher Service für 
die Öffentlichkeit - im Rathaus, Foyer, Jockel-Fuchs-Platz 1, 
55116 Mainz, sowie in der Ortsverwaltung Mainz-Hechtsheim, 
Morschstraße 1, 55129 Mainz und in der Ortsverwaltung 
Mainz-Weisenau, Tanzplatz 3, 55130 Mainz zu den dort gülti-
gen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Im Zeitraum vom16.02.2016 bis 02.03.2016 stehen der Ent-
wurf des o. a. Bebauungsplanes "He 131" und seine Begrün-
dung im Internet unter der Adresse 

www.mainz.de/stadtplanungsamt 
als zusätzliche Information zur Verfügung. 
 
Äußerungen können bis zum 02.03.2016 vorgebracht 
werden. Diese werden geprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein. Eine Entscheidung zu 
den Äußerungen wird durch den Stadtrat getroffen. 
Ziele der Planung: 
Die neu geplanten als auch die bestehenden Nutzungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes "He 131" sollen pla-
nungsrechtlich aufeinander abgestimmt, bzw. gesichert wer-
den um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem 
Bereich zu gewährleisten. Hierbei soll die Art und das Maß 
der baulichen Nutzung neu definiert werden. Intention des 
Bebauungsplanes ist es, den vorhandenen Standort auch zu-
künftig für den Einzelhandel und gewerbliche Nutzungen zu 
sichern und weiter zu entwickeln. 
 
Geltungsbereich: 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes 
"Alte Mainzer Straße (He 131)" befindet sich in der Gemar-
kung Mainz-Hechtsheim, Flur 6 und wird begrenzt: 
 

 im Norden durch die nördlichen Grundstücksgrenzen 
der Flurstücke mit den Flurstücksnummern 142/42 
und 140/42 

 

 im Osten durch die östliche Grenze der Verkehrsflä-
che "Bodenheimer Straße" (Flurstücksnummer 
147/50), die nördliche und westliche Grenze des Flur-
stückes mit der Flurstücksnummer 142/37 sowie die 
westliche Grenze der Straße "Alte Mainzer Straße" 
(Flurstücksnummern 142/29 und 130/11) 

 

 im Süden durch die südliche Grundstücksgrenze des 
Grundstückes mit der Flurstücksnummer 130/14 bzw. 
durch die nördliche Grenze des bestehenden Fußwe-
ges und einen Teilbereich des Flurstücks mit der 
Nummer 130/4 

 

 im Westen durch die westliche Grundstücksgrenze der 
Straße "Alte Mainzer Straße" mit der Flurstücksnum-
mer 147/41. 

 

 
 
Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlichkeit, 
kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die ungefähre 
Lage des Plangebietes und dient dem besseren Verständnis 
der Bekanntmachung. 
 
Mainz, 05.02.2016 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 
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  Stellenausschreibungen 
 
Wir suchen für unser Amt für Jugend und Familie eine / 
einen 
 
Pädagogische Mitarbeiterin / Pädagogischer Mitarbeiter 
Abteilung Kinder, Jugend und Senioren 
Für das Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum Mainz-
Bretzenheim 
Zum 01.08.2016 
Kennziffer 51/15 
 
Aufgaben u. a.: 

 Planung, Organisation und Durchführung von An-
geboten, Veranstaltungen, Projekten im Rahmen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit der Einrichtung 

 Aufsuchende Arbeit im Stadtteil 

 Einzelberatung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen 

 Öffentlichkeitsarbeit  

 Mitwirkung bei zentralen Veranstaltungen der Abtei-
lung, z. B. Ferienkarte, Open-Ohr-Festival 

 
Wir erwarten: 

 abgeschlossenes Studium als Diplom-
Sozialarbeiter/-in oder Diplom-Sozialpädagoge/-in 
bzw. Bachelor of Arts: Soziale Arbeit einschließlich 
staatlicher Anerkennung 

 Berufserfahrung in der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit 

 Organisationsgeschick 

 Verwaltungskenntnisse 

 Bereitschaft zu Diensten auch außerhalb der übli-
chen Arbeitszeiten (abends und an Wochenenden) 

 
Entgeltgruppe S 11 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen.  
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis spätestens 19.02.2016 unter Angabe der Kennziffer 
51/15 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

 

Wir suchen für unser Amt für Jugend und Familie eine / 
einen 
 
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter 
Abteilung Kinder, Jugend und Senioren, Sachgebiet Amts-
vormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungswesen  
Teilzeit 20 Wochenstunden 
befristet bis 31.03.2017 
Kennziffer 51/11 
 
 
Aufgaben u. a.: 

 Vertretung von Kindern und Jugendlichen als Bei-
stand zur Klärung der Abstammung und/oder 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen so-
wohl außergerichtlich als auch in gerichtlichen 
Verfahren 

 Realisierung von Unterhalt einschl. Einleitung und 
Überwachung der gerichtlichen Zwangsvollstre-
ckung aufgrund von erwirkten Titeln 

 Beratung von nicht verheirateten Eltern bei Vater-
schaftsfeststellungen, Geltendmachung von Un-
terhaltsansprüchen und elterlicher Sorge  nach § 52 
a ff. SGB VIII  

 Beurkundungen und Beglaubigungen u.a. von Va-
terschaften, Unterhaltsregelungen und Sorgeerklä-
rungen nach § 59 SGB VIII 

 Führen von Schriftverkehr mit Anwälten, Behör-
den und Privatpersonen im In- und Ausland ein-
schl. deutscher Auslandsvertretungen 

 Kassenmäßige Abwicklung eingehender Unter-
haltszahlungen im Rahmen des Mündelgeldverfah-
rens 

 
Wir erwarten: 

 Befähigung für das Statusamt A 10 LBesO der Fach-
richtung Verwaltung und Finanzen oder abgeschlos-
sene Verwaltungsprüfung II  

 Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 

 Organisations- und Verhandlungsgeschick 

 Erfahrungen im Umgang mit Publikum wünschens-
wert 

 Durchsetzungsvermögen, auch in konfliktreichen Si-
tuationen 

 Gute Kenntnisse der Rechtsvorschriften (insb. SGB 
VIII, BGB) 

 Gute EDV-Kenntnisse 
 
Entgeltgruppe 9 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. 
 

mailto:bewerbung@stadt.mainz.de
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Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis spätestens 19.02.2016 unter Angabe der Kennziffer 
51/11 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

 
Wir suchen für unser Amt für Jugend und Familie eine / 
einen 
 
Diplom-Sozialarbeiterin / Diplom-Sozialarbeiter bzw. 
Diplom-Sozialpädagogin / Diplom-Sozialpädagoge 
Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst und besondere soziale 
Dienste  
Kennziffer 51/12 
 
Aufgaben u. a.: 

 Bezirkssozialarbeit im Allgemeinen Sozialen Dienst  

 sozialpädagogische Beratung 

 Vermittlung und Einleitung von Hilfen nach dem 
SGB VIII, einschließlich Hilfeplanverfahren 

 Aufgabenwahrnehmung nach § 8a SGB VIII - 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und nach 
§ 50 SGB VIII,  Mitwirkung in Verfahren vor den 
Familiengerichten 

 Kooperations- und Vernetzungsarbeit mit den im 
Stadtteil ansässigen Institutionen und freien Trägern 

 Wahrnehmung von Innen- und Außendienst im 
Sinne aufsuchender Sozialarbeit 

 
Wir erwarten: 

 Abgeschlossenes Fachhochschulstudium als Dip-
lom- Sozialarbeiter/-in oder Diplom-
Sozialpädagoge/-in bzw. Bachelor of Arts: Soziale 
Arbeit einschließlich staatlicher Anerkennung 

 gute Kenntnisse der Sozialgesetzgebung, des BGB 
und im Verwaltungsrecht 

 gute Kenntnisse im Bereich der (systemischen) Fa-
milienberatung, der Gesprächsführung, der Entwick-
lungs- und Sozialpsychologie sowie der Gemeinwe-
senarbeit und Sozialmedizin 

 sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick, Teamfä-
higkeit 

 Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit im Rahmen des 
Neuorganisationsprozesses der Sozialen Dienste im 
Sinne einer sozialraum-, ressourcen- und lösungsori-
entierten Jugendhilfe 

 Bereitschaft zur Fortbildung und Teilnahme an Su-
pervision 

 gute Office-Anwenderkenntnisse 

 flexible Arbeitszeit z.B. auch bei Krisensituationen 

 Führerschein Klasse B ist wünschenswert 

 Ortskenntnisse sind von Vorteil 
 
Entgeltgruppe S 14 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen.  
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis spätestens 19.02.2016 unter Angabe der Kennziffer 
51/12 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

 
Wir suchen für unser Bauamt eine / einen 
 
Baukontrolleurin / Baukontrolleur 
Abteilung Bauaufsicht 
Kennziffer 60/2 
 
Aufgaben u. a.: 

 Bauzustandsbesichtigungen 

 Allgemeine Bauüberwachung  

 Vorbereitung ordnungsbehördlicher Verfahren / Buß-
geldverfahren, Sachverhaltsfeststellung 

 Unterstützung des Genehmigungsteams 

 
Wir erwarten: 

 Meisterbrief oder Abschluss als Bautechniker/-in im Be-
reich des Maurer-, Zimmerer- oder Betonbauerhandwerks  

 Eigeninitiative und Engagement 

 Sicheres Auftreten und gute Umgangsformen 

 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Führerschein Klasse B 
 
Entgeltgruppe 9 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen. Wir begrüßen 
besonders Bewerbungen von Frauen, da wir im Rahmen un-
seres Frauenförderplanes bestrebt sind, den Frauenanteil auf 
dieser Funktionsebene zu erhöhen. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis spätestens 19.02.2016 unter Angabe der Kennziffer 
60/2 an: 
 

Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

 

mailto:bewerbung@stadt.mainz.de
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Wir suchen für unser Stadtplanungsamt mehrere 
 
Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter 
Projektsteuerung 
Abteilung Straßenbetrieb 
Kennziffer 61/3 
 
Aufgaben u. a.: 

 Projektvorbereitung von Tiefbaumaßnahmen als Bauher-
renvertretung mit Haushaltsanmeldung, Festlegung von 
Ausbaustandards, verwaltungs-interner Koordinierung 
und Kommunikation mit beteiligten externen Stellen 

 Projektsteuerung von Tiefbaumaßnahmen hinsichtlich 
Bauzeitenplan, Kostenentwicklung und Qualitätssicherung 

 Mitwirkung bei Erschließungsverträgen für öffentliche 
Verkehrsanlagen und Zuschussbeantragung 

 

 
Wir erwarten: 

 abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bau-
/Ingenieurwesen, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt 
Tiefbau oder Verkehrswesen im Diplom- oder Bachelor-
studiengang 

 mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Tiefbau, Stra-
ßenbau oder Ingenieurbau sind wünschenswert 

 fundierte Kenntnisse des Bauvertragsrechts (VOB) und 
des Ingenieurvertragsrechts (HOAI) 

 gutes Verhandlungsgeschick, Zielstrebigkeit, Teamfähig-
keit und ausgeprägte Kommunikationsbereitschaft 

 gute Office-Anwenderkenntnisse, insbesondere MS-Excel, 
MS-Powerpoint 

 Kenntnisse in einem GIS System 

 Führerschein Klasse B/BE und C1/C1E 
 
Besoldungsgruppe A 12 LBesO bzw. Entgeltgruppe 12 
TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen. Wir begrüßen 
besonders Bewerbungen von Frauen, da wir im Rahmen un-
seres Frauenförderplanes bestrebt sind, den Frauenanteil auf 
dieser Funktionsebene zu erhöhen. 
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis spätestens 19.02.2016 unter Angabe der Kennziffer 
61/3 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 

 

Wir suchen für unser Hauptamt eine  
 
Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll 
Sachgebiet Protokoll 
Teilzeit 27 Wochenstunden 
Kennziffer 10/2 
 
 
Aufgaben u. a.: 

 Mithilfe bei der Vorbereitung von Veranstaltungen des 
Protokolls 

 Allgemeine Sekretariatsaufgaben, Schreibarbeiten 

 Telefonauskünfte und Bearbeitung von Bürgeranfragen 

 
Wir erwarten: 

 Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Fachangestellten für 
Bürokommunikation oder Hotelfachmann/-frau oder  
Hotelkauffrau/-mann 

 Gute Kenntnisse der Organisation und Aufgaben der 
Stadtverwaltung 

 Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 Sehr gute schreibtechnische Fertigkeiten und sicherer 
Umgang mit MS-Officeanwendungen, Lotus Notes  

 Bereitschaft zur Einarbeitung in die speziellen Programme 
des Protokolls 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 Sicheres, gewandtes und freundliches Auftreten 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Verständnis für die besonderen Herausforderungen des 
Protokolls 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

 Fremdsprachenkenntnisse in Englisch 
 
Entgeltgruppe 6 TVöD 
 
Die Förderung von Vielfalt in der Verwaltung ist ein Leitziel 
der Landeshauptstadt Mainz. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind uns willkommen.  
 
Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits 
"berufundfamilie" als familienorientiertes Unternehmen zerti-
fiziert und forciert die Einrichtung von Telearbeitsplätzen. 
 
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis spätestens 19.02.2016 unter Angabe der Kennziffer 
10/2 an: 
 
Landeshauptstadt Mainz  
Hauptamt  
Postfach 38 20 / 55028 Mainz 
E-Mail: bewerbung@stadt.mainz.de 

......................................................................... 
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  Gremien 
 

Einladung 
zur Sitzung des Mainzer Seniorenbeirates am 

Donnerstag, 11.02.2016, 15:00 Uhr, 
Valencia-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 - 7 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

05.11.2015 
 
b) öffentlich 
 
3. Verpflichtung neuer Beiratsmitglieder 
 
4. Bericht zum aktuellen Stand des Wohnprojektes  

"Zuhause in Mainz" 
 
5. Vorstellung Mainzer Freifunk-Verein 
 
6. Neuerungen in der Rentenversicherung 
 
7. Verschiedenes 
 
Mainz, 01.02.2016 
 
gez.    gez. 
 
Kurt Merkator   Christiane Gerhardt 
Beigeordneter   Vorsitzende 

......................................................................... 

 

Einladung 
zur Sitzung des Ausschusses für Frauenfragen am 

Dienstag, 16.02.2016, 16:30 Uhr, 
Valencia-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 7 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

13. Oktober 2015 
 
b) öffentlich 
 
3. Wohngemeinschaft für Flüchtlingsfrauen - erste Erfah-

rungen 
 

 

4. Maßnahmen zum 2. Gleichstellungsaktionsplan der 
Landeshauptstadt Mainz 

 
5. Jahresbericht 2015 des Frauenbüros 
 
6. Das neue Landesgleichstellungsgesetz 
 
7. Mitteilungen 
 
Mainz, 26. Januar 2016 
 
gez.  
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 
 

Einladung 
für die Gemeinsame Sitzung des Verkehrs- und des 

Bau- und Sanierungsausschusses sowie des 
Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Dienstag, 16.02.2016, 16:30 Uhr, 

Drusussaal, Zitadelle, 55131 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der wei-

teren Tagesordnung 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

01.12.2015 
 
b) öffentlich 
 
3. Neugestaltung Bahnhofstraße / Münsterplatz 
 
4. Umgestaltung Große Langgasse – Platzgestaltung‚  

Insel‘ und Platzgestaltung‚ Bereich Kötherhofstraße‘ 
 
5. Bewohnerparken Mainz-Oberstadt 
 
6. Mitteilungen 
 
Mainz, 04.02.2016 
 
gez.  
 
Katrin Eder 
Beigeordnete  
 

......................................................................... 
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Einladung 
zur Sitzung des Sozialausschusses am 

Donnerstag, 18.02.2016, 16:30 Uhr, 
Sitzungszimmer 113, Stadthaus, Kreyßig-Flügel,  

55116 Mainz 
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Entscheidung über die öffentliche Behandlung der 

Punkte 3 bis 7 
 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

10.11.2015 (verschickt am 26.11.2015) 
 
b) öffentlich 
 
3. Sachstandsbericht zu Antrag 1340/2014 der SPD-, 

GRÜNE- und FDP-Stadtratsfraktion 
 
4. Sachstandsbericht zu Änderungsantrag 1721/2014/2 

der SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP zum An-
trag 1721/2014 der ÖDP 

  
5. Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 

für Mehraufwendungen bei den Produkten  "Eingliede-
rungshilfe"  und "Leistungen für Unterkunft  und Hei-
zung" sowie der Leistung "Gemeinkosten Verwaltung 
Amt 50" 

 
6. Mündlicher Sachstandsbericht zur Flüchtlingssituation 
 
7. Mitteilungen 
 
c) nicht öffentlich 
 
8. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz 
 
9. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz 
 
10. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz 
 
11. Unterbringung von Flüchtlingen in Mainz 
 
Im Anschluss tagt der Sozialausschuss als Ausschuss für 
die Bürgerlichen Hospizien und Mainzer Stiftungen: 
 
12. Ehemalige Deportationsrampe 
13. Kuratorium der Jakob-Wucher-Stiftung 
 
14. Projekt "Gastarbeiter/-innen als Zeitzeugen in Mainz" 

des Stadthistorischen Museums Mainz 
 
Mainz, 02.02.2016 
 
gez. 
 
Kurt Merkator 
Beigeordneter 

......................................................................... 

 

Ortsbeiratswahl am 25. Mai 2014; 
hier: Berufung einer Ersatzperson im Ortsbeirat 

Mainz-Altstadt 

 
Gemäß § 66 Abs. 3 KWO ist die Nachfolgerin / der Nachfolger 
öffentlich wie folgt bekannt zu machen: Aufgrund des Ergebnis-
ses der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 wird Herr Michael 
Weichel (FDP) als Nachfolger von Frau Ulrike Faßbender gemäß 
§ 45 Abs. 2 KWG in den Ortsbeirat Mainz-Altstadt berufen. 
 
Mainz, 03. Februar 2016 
Stadtverwaltung Mainz 
Der Wahlleiter 
 
gez.  
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

......................................................................... 
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